
Beitragsordnung 

 

Nach § 6 Absatz 3 sind alle Mitglieder verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu zahlen. 

 

1. Aufnahmegebühren 

Kinder und Jugendlich   5,00 EUR 

Erwachsene     10,00 EUR 

Lehrlinge     6,00 EUR 

Rentner/Vorruheständler   2,50 EUR  

Arbeitslose/Sozialhilfeempfänger  1,50 EUR 

 

2. Jahresgebühren 

Die Gebühren sind 1/4jährlich, 1/2jährlich oder jährlich zu entrichten. 

Monatsgebühr Jahresgebühr 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  5,50 EUR  66,00 EUR 

Auszubildende, Studenten, Rentner 

Erwachsene        8,00 EUR   96,00 EUR 

1 Erwachsener mit einem Kind   11,00 EUR  132,00 EUR 

1 Erwachsener mit zwei Kindern   13,00 EUR  156,00 EUR 

2 Erwachsene mit einem Kind   16,00 EUR  192,00 EUR 

2 Erwachsene mit zwei Kindern   18,00 EUR  216,00 EUR 

Nordic Walker (alle)      5,00 EUR   60,00 EUR  

Bei nachgewiesenen finanziellen Schwierigkeiten der Mitglieder kann der Vorstand eine, von 
der Beitragsordnung abweichende Gebühr, festsetzen.  


